
         02-01-3 
      
      Codiernummer 

    03.12.15 
    
   letzte Änderung 

       07-1 
  
 Auflage - Seitenzahl 

 

Satzung der Universität Heidelberg über Ausbildung und Prüfung in 
den Schwerpunktbereichen im Studiengang Rechtswissenschaft 

 
vom 26. März 2015 

 
§ 1 Gegenstand 
 
Die Satzung regelt die Ausbildung und Prüfung im Schwerpunktbereich des Studien-
ganges Rechtswissenschaft. 
 
§ 2 Zweck des Schwerpunktstudiums und der -prüfung 

 
(1) Das Studium im Schwerpunktbereich soll wissenschaftliche Durchdringung 

des Pflichtstoffs und Praxisorientierung verbinden; der Pflichtstoff wird vertieft 
und ergänzt. Rechtsberatung und Rechtsgestaltung ist besonderer Raum zu 
geben. In allen Schwerpunktbereichen ist mindestens ein Grundlagenfach mit 
einzubeziehen. 

 
(2) In der Prüfung im Schwerpunktbereich ist festzustellen, ob die Kandidaten 

bzw. Kandidatinnen die Zusammenhänge des Lehrstoffes im gewählten 
Schwerpunktbereich überblicken und die Fähigkeit besitzen, wissenschaftli-
che Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. 

 
§ 3 Schwerpunktbereiche 

 
Als Schwerpunktbereiche sind vorgesehen: 
 
 1. Rechtsgeschichte und historische Rechtsvergleichung 
 2. Kriminalwissenschaften 
 3. Deutsches und Europäisches Verwaltungsrecht 
 4. Arbeits- und Sozialrecht 
 5a Steuerrecht 
 5b Unternehmensrecht 
 6. Wirtschaftsrecht und Europarecht 
 7. Zivilverfahrensrecht 
 8. Internationales Recht mit den alternativen Teilbereichen 
  8a Internationales Privat- und Verfahrensrecht 
  8b Völkerrecht. 
 9. Medizin- und Gesundheitsrecht 
 10. Europäisches und internationales Kapitalmarkt- und Finanzdienstleistungs-

recht 
 
§ 4 Festlegungen durch den Fakultätsrat 
 
Der Fakultätsrat beschließt, welche Schwerpunktbereiche eröffnet werden. Er kann 
die Bezeichnung der Schwerpunktbereiche ändern, neue Schwerpunktbereiche ein-
führen und bestehende beenden. Im Falle der Beendigung eines Schwerpunktbe-
reichs trägt die Fakultät Sorge, dass er von Studierenden, die sich dazu bereits an-
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gemeldet haben, abgeschlossen werden kann. Der Fakultätsrat legt Art und Umfang 
der zur Schwerpunktausbildung zugehörigen Lehrveranstaltungen in einem Studien-
plan fest. Die Beschlüsse des Fakultätsrates sind im Mitteilungsblatt des Rektors der 
Universität Heidelberg zu veröffentlichen. 
 
§ 5  Praxisorientierung und Schlüsselqualifikationen im Schwerpunktbereich 
 
Die Fakultät bietet in den Schwerpunktbereichen Lehrveranstaltungen an, in denen 
der Lehrstoff aus der Sicht der beruflichen, vor allem der anwaltlichen Praxis in 
Kleingruppen exemplarisch aufbereitet wird; in diesen Lehrveranstaltungen werden 
in der Regel zugleich interdisziplinäre Schlüsselqualifikationen (§ 3 Absatz 5 JAPrO) 
vermittelt. 
 
§ 6 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) Prüfungsleistungen im Schwerpunktbereich (§ 11) können durch die erfolgrei-

che Teilnahme an einer Studien- oder Prüfungsleistung, die an einer anderen 
rechtswissenschaftlichen Fakultät im Geltungsbereich des Deutschen Rich-
tergesetzes abgelegt wurde, ersetzt werden, sofern die Studien- oder Prü-
fungsleistung vom Prüfungsausschuss auf Antrag als den in dieser Satzung 
gestellten Anforderungen gleichwertig anerkannt wurde. 

 
(2) Die Anerkennung einer Studienarbeit, die nach bestandener Zwischenprüfung 

im Rahmen eines rechtswissenschaftlichen Auslandsstudiums angefertigt 
wurde, bestimmt sich nach § 31 Absatz 2 JAPrO sowie nach § 35 LHG. 

 
(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
§ 7 Wahl des Schwerpunktbereichs und Anmeldung zur Prüfung 

 
(1) Jeder Student und jede Studentin wählt nach der Zwischenprüfung einen 

Schwerpunktbereich; er bzw. sie gibt dabei sechs Präferenzen an. Die Wahl 
des Schwerpunktbereichs wird durch den Prüfungsausschuss bestätigt. Ist die 
Prüfungskapazität im Bereich der ersten Präferenz erschöpft, bestätigt der 
Prüfungsausschuss den mit der zweiten Präferenz gewählten Schwerpunktbe-
reich. Das Gleiche gilt für die weiteren Präferenzen. Es wird vermutet, dass 
die Prüfungskapazität der in einem Schwerpunktbereich Lehrenden bei einer 
Überbuchungsquote von 150 vom Hundert erschöpft ist. Dabei bedeutet 100 
vom Hundert: die Zahl der Studierenden, die beim jeweiligen Meldetermin im 
Durchschnitt auf einen Schwerpunktbereich entfallen. 

 
(2) Die notwendige Auswahl unter denen, die einen bestimmten Schwerpunktbe-

reich gewählt haben, wird nach dem in der Zwischenprüfung erreichten Rang 
getroffen. Bis zum Beginn des zweiten auf das Inkrafttreten der Einführung ei-
nes Ranges bei der Zwischenprüfung folgenden Semesters wird durch das 
Los entschieden. 
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(3) Die Wahl des Schwerpunktbereiches ist zugleich die Anmeldung zur Prüfung; 

sie erfolgt in dem Semester nach dem Abschluss der Zwischenprüfung. Für 
die Erbringung der einzelnen Prüfungsleistungen ist eine gesonderte Anmel-
dung erforderlich. 

 
(4) Ein Wechsel des Schwerpunktbereichs findet in der Regel nicht statt; über 

Ausnahmefälle entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(5) Der Fakultätsrat beschließt das Nähere zum Verfahren der Wahl des Schwer-

punktbereichs, zur Zulassung der Studierenden zu den einzelnen Schwer-
punktbereichen sowie zur Erbringung der einzelnen Prüfungsleistungen. Der 
Beschluss ist im Mitteilungsblatt des Rektors der Universität Heidelberg zu 
veröffentlichen. 

 
§ 7a Zulassung zur  Studienarbeit 

 
Zur Studienarbeit wird auf Antrag zugelassen, wer  
1. an je einer Übung für Fortgeschrittene im Zivilrecht, Strafrecht und Öffentli-
chen Recht sowie an einer Lehrveranstaltung im Römischen Privatrecht, in 
der Deutschen und Europäischen Privatrechtsgeschichte, der Methodenlehre, 
der Rechtsvergleichung oder der Rechtssoziologie und zusätzlich an einer 
Lehrveranstaltung in einem anderen Grundlagenfach im Sinne von § 3 Abs. 1 
Satz 2 JAPrO erfolgreich teilgenommen hat. Die Leistungsnachweise können 
durch vergleichbare Leistungsnachweise ersetzt werden, die an einer anderen 
Universität im In- oder Ausland erbracht wurden; ein den Anforderungen des § 
22 Abs. 2 Nr. 3 JAPrO entsprechendes Auslandsstudium ersetzt den Leis-
tungsnachweis in der Rechtsvergleichung; und 
 
2. sich fristgerecht zur Studienarbeit angemeldet hat. 

 
§ 8 Rücktritt 

 
(1) Ist der Kandidat bzw. die Kandidatin wegen Krankheit oder aus einem wichti-

gen Grund gehindert, die Studienarbeit zu erstellen, wird der Rücktritt auf 
schriftlichen Antrag genehmigt. Der Antrag ist unverzüglich zu stellen, im Falle 
einer Erkrankung unter Beifügung eines amtsärztlichen Zeugnisses, das die 
für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit nötigen medizinischen Befundtat-
sachen enthält. Nach Abgabe der Studienarbeit ist der Rücktritt von der Stu-
dienarbeit ausgeschlossen. 

 
  Im Übrigen gilt § 12 Absatz 2 JAPrO entsprechend. 
 
(2) Wird der Rücktritt von der Studienarbeit genehmigt, gilt die Studienarbeit als 

nicht unternommen. Wird der Rücktritt nicht genehmigt, so wird die Studienar-
beit mit null Punkten bewertet und die Prüfung fortgesetzt. 

 
(3) Für den Rücktritt von der mündlichen Prüfung gilt Absatz 1 entsprechend. 

Nimmt ein Kandidat oder eine Kandidatin ganz oder teilweise nicht an der 
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mündlichen Prüfung teil, so gilt dies als Rücktritt. Wird der Rücktritt geneh-
migt, verbleibt der Kandidat bzw. die Kandidatin in der Prüfung. Wird der 
Rücktritt nicht genehmigt, geht das Ergebnis der mündlichen Prüfung mit null 
Punkten in die Berechnung der Endnote ein. Nach Teilnahme an der mündli-
chen Prüfung ist der Rücktritt hiervon ausgeschlossen. 

 
§ 9 Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation und Durchführung der Prüfung ist ein ständiger Prü-

fungsausschuss verantwortlich. Er trifft die nach dieser Satzung erforderlichen 
Entscheidungen, soweit keine anderen Zuständigkeiten begründet sind. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Studiendekan bzw. der Studiende-

kanin als Vorsitzendem bzw. als Vorsitzender und drei weiteren Professoren 
bzw. Professorinnen sowie einem Vertreter oder einer Vertreterin des wissen-
schaftlichen Dienstes der Fakultät. Als Geschäftsführer oder Geschäftsführe-
rin des Prüfungsausschusses ist ein weiterer wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bzw. eine weitere wissenschaftliche Mitarbeiterin mit beratender Stimme be-
teiligt. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden durch den Fakultäts-
rat für 2 Jahre bestellt. Die Amtszeit beginnt und endet mit der Amtszeit des 
Studiendekans bzw. der Studiendekanin. 

 
§ 10 Prüfer und Prüferinnen 

 
(1) Prüfer und Prüferinnen sind die der Fakultät angehörenden Professoren, Pri-

vatdozenten, Professorinnen und Privatdozentinnen. Der Prüfungsausschuss 
kann Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, emeritierte oder im 
Ruhestand befindliche Professorinnen und Professoren mit deren Zustim-
mung zu Prüferinnen beziehungsweise Prüfern bestellen. 

 
(2) Soweit die Prüfungsleistungen veranstaltungsbegleitend abgenommen wer-

den, sind sie vom veranstaltenden Professor oder Privatdozenten bzw. von 
der veranstaltenden Professorin oder Privatdozentin zu bewerten.  

 
(3) Stehen Professoren und Privatdozenten sowie Professorinnen und Privatdo-

zentinnen nicht in genügender Zahl zur Verfügung, können vom Prüfungsaus-
schuss wissenschaftliche Assistenten oder wissenschaftliche Assistentinnen, 
wissenschaftliche Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Lehr-
beauftragte und die eine Professur vertretenden Privatdozenten bzw. Privat-
dozentinnen zu Prüfern und Prüferinnen bestellt werden. In begründeten Aus-
nahmefällen kann der Prüfungsausschuss eine fakultätsexterne Person mit 
besonderer Fachkenntnis zum Prüfer bestellen. 

 
§ 11 Prüfungsleistungen 
 
Die Prüfung im Schwerpunktbereich besteht 
 
1. aus einer Studienarbeit und 
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2. aus einer mündlichen Prüfung. 
 
§ 12 Studienarbeit 

 
Die Studienarbeit wird als vierwöchige Hausarbeit geschrieben. Dies kann auch ver-
anstaltungsbegleitend, zum Beispiel im Rahmen eines Seminars, geschehen. Eine 
veranstaltungsbegleitende Studienarbeit in diesem Sinne liegt vor, wenn der Kandi-
dat oder die Kandidatin an der betreffenden Lehrveranstaltung teilgenommen hat. 
 
§ 13 Mündliche Prüfung 
 
(1) Die mündliche Prüfung wird durchgeführt, nachdem der Kandidat bzw. die 

Kandidatin  alle Pflichtveranstaltungen des gewählten Schwerpunktbereiches 
besucht hat und nachdem die Studienarbeit bewertet wurde; das Ergebnis der 
Studienarbeit wird vorher mitgeteilt. 

 
(2) Die mündliche Prüfung wird von einem Prüfer bzw. einer Prüferin in Gegen-

wart eines bzw. einer vom Prüfungsausschuss bestimmten Beisitzers bzw. 
Beisitzerin abgenommen. Es können bis zu vier Kandidaten und Kandidatin-
nen gemeinsam geprüft werden. Jeder Kandidat und jede Kandidatin wird 15 
Minuten geprüft. 

 
(3) Im Anschluss an die mündliche Prüfung teilt der Prüfer bzw. die Prüferin das 

Endergebnis der Prüfung im Schwerpunktbereich mit. Über den Verlauf der 
mündlichen Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

 
§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen 

 
(1)  Die einzelnen Prüfungsleistungen sind mit einer der folgenden Noten und 

Punktzahlen zu bewerten:  
 

sehr gut: 
eine besonders hervorragende Leistung 
= 16 - 18 Punkte 
 
gut: 
eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung 
= 13 - 15 Punkte 
 
vollbefriedigend: 
eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung 
= 10 - 12 Punkte 
 
befriedigend: 
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht 
= 7 - 9 Punkte 
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ausreichend: 
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch 
entspricht 
= 4 - 6 Punkte 
 
mangelhaft:  
eine an erheblichen Mängeln leidende, im ganzen nicht mehr brauchbare 
Leistung  
= 1 - 3 Punkte 
 
ungenügend: 
eine völlig unbrauchbare Leistung 
= 0 Punkte 
 
Zwischennoten und von vollen Zahlenwerten abweichende Punktzahlen dür-
fen nicht verwendet werden.  

 
(2) Prüfungsleistungen sind von den Prüfern bzw. Prüferinnen persönlich zu be-

gutachten. 
 
(3) Wird eine Studienarbeit nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben, so erteilt der 

Prüfungsausschuss die Note ungenügend (0 Punkte). 
 
§ 15 Gewichtung der Prüfungsleistungen 
 
Für die Endnote der Prüfung im Schwerpunktbereich werden die Ergebnisse der 
Einzelnoten wie folgt berücksichtigt: 
 
- die Note der Studienarbeit mit  50 v. 100 
- die Note der mündlichen Prüfung mit  50 v. 100 
Aus der Endpunktzahl ergibt sich die Endnote der Prüfung im Schwerpunktbereich, 
wobei den Endpunktzahlen folgende Notenbezeichnungen entsprechen:  
 

14,00 - 18,00 Punkte: sehr gut 

11,50 - 13,99 Punkte: gut 

9.00 – 11,49 Punkte : vollbefriedigend 

6,50 – 8,99 Punkte : befriedigend 

4,00 – 6,49 Punkte : ausreichend 

1,50 – 3,99 Punkte : mangelhaft 

0,00 – 1,49 Punkte : ungenügend 

 
§ 16 Zeitpunkt der Universitätsprüfung 
 
(1) Der Kandidat bzw. die Kandidatin muss die Universitätsprüfung bei 

erstmaliger Teilnahme spätestens in der zweiten Kampagne, die der 
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bestandenen Staatsprüfung folgt, beendet haben. Die Universitätsprüfung ist 
mit der Erbringung der letzten Prüfungsleistung (§ 11) beendet. 

 
(2) Für Prüfungsleistungen, die innerhalb der in Absatz 1 genannten Fristen nicht 

erbracht werden, wird die Note ungenügend (0 Punkte) erteilt. Im Falle des 
genehmigten Rücktritts sind die Prüfungsleistungen zum nächsten möglichen 
Zeitpunkt abzulegen; geschieht dies nicht, gilt Satz 1 entsprechend. 

 
§ 17 Wiederholung der Prüfung 

 
(1) Der nicht bestandene Erstversuch der Prüfung im Schwerpunktbereich kann 

nur einmal wiederholt werden. Eine Wiederholung einzelner Prüfungsleistun-
gen ist nicht statthaft. 

 
(2) Der Kandidat oder die Kandidatin kann den bestandenen Erstversuch durch 

Erklärung gegenüber dem Prüfungsamt innerhalb von einer Woche nach der 
mündlichen Prüfung verwerfen. In diesem Fall wird der Erstversuch mit allen 
Teilleistungen gegenstandslos. Nach Verwerfung des Erstversuchs steht ein 
Zweitversuch offen. Wird der Zweitversuch bestanden, bestimmt sich das Er-
gebnis der Prüfung im Schwerpunktbereich allein nach dem Gesamtergebnis 
des Zweitversuchs. Eine Verwerfung des Zweitversuchs ist nicht möglich.  

 
(3) Der nicht bestandene Zweitversuch im Sinne des Absatzes 2 kann nur einmal 

wiederholt werden. Diese Wiederholung ist ausgeschlossen, wenn das Nicht-
bestehen auf einem nicht genehmigten Rücktritt in der mündlichen Prüfung 
beruht. 

 
§ 18 Bestehen der Prüfung 
 
Die Prüfung im Schwerpunktbereich ist bestanden, wenn mindestens die Endnote 
„ausreichend“ erreicht wurde. Für das Bestehen des Erstversuchs ist darüber hinaus 
erforderlich, dass die Frist für die Verwerfung des Erstversuchs abgelaufen ist. 
 
§ 19 Täuschungsversuch 
 
(1)  Unternimmt es ein Kandidat oder eine Kandidatin, das Ergebnis der Studien-

arbeit durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder 
durch Einflussnahme auf einen Prüfer bzw. eine Prüferin zu eigenem oder 
fremdem Vorteil zu beeinflussen, so kann unter Berücksichtigung der Schwe-
re des Verstoßes eine Prüfungsleistung mit null Punkten bewertet, die Endno-
te zum Nachteil des Kandidaten bzw. der Kandidatin abgeändert oder der 
Ausschluss von der Prüfung, in besonders schweren Fällen auch der endgül-
tige Ausschluss ohne Wiederholungsmöglichkeit ausgesprochen werden. Auf 
die in Satz 1 vorgesehenen Folgen kann auch erkannt werden, wenn ein 
Kandidat bzw. eine Kandidatin gröblich gegen die Ordnung verstößt. In min-
der schweren Fällen kann von der Verhängung einer Sanktion abgesehen 
werden. Wird eine Sanktion ausgesprochen, ist eine Verwerfung des Erstver-
suchs gem. § 17 Absatz 2 Satz 1 ausgeschlossen. 
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(2)  Besteht in der mündlichen Prüfung der Verdacht des Mitsichführens unzuläs-

siger Hilfsmittel, ist der Kandidat bzw. die Kandidatin verpflichtet, an der Auf-
klärung mitzuwirken und die Hilfsmittel herauszugeben. Verweigert er bzw. sie 
die Mitwirkung oder die Herausgabe, wird die mündliche Prüfung mit null 
Punkten bewertet. 

 
(3)  Absatz 1 gilt für die mündliche Prüfung entsprechend, und die Absätze 1 und 

2 gelten für sonstige Entscheidungen im Verfahren der Prüfung im Schwer-
punktbereich entsprechend. 

 
(4)  Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 

oder 3 vorlagen oder dass die Zulassung zur Prüfung durch eine falsche An-
gabe erschlichen wurde oder treten nachträglich Tatsachen ein oder, werden 
solche Tatsachen bekannt, die zu einer Versagung der Zulassung zur Prüfung 
geführt hätten, können die ergangene Prüfungsentscheidung zurückgenom-
men und die in Absatz 1 Satz 1 genannten Maßnahmen getroffen werden. Die 
Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn seit Beendigung der Prüfung mehr als 
fünf Jahre vergangen sind. 

 
§ 20 Verfahrensfehler, Akteneinsicht 

 
Für Verfahrensfehler gilt § 25 JAPrO entsprechend. Innerhalb von sechs Monaten 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfung im Schwerpunktbereich kann der 
Kandidat bzw. die Kandidatin die Prüfungsakten einsehen. 
 
§ 21 Übergangsregelung 

 
(1)  Übergangsweise kann die Universitätsprüfung auch nach Inkrafttreten der 

Neufassung, die eine Schwerpunktbereichsprüfung mit zwei Prüfungsleistun-
gen einführt (neues Recht), unter den folgenden Voraussetzungen mit drei 
Prüfungsleistungen nach Maßgabe des Rechts, das unmittelbar vor Inkrafttre-
ten diese Satzung und der dazu ergangenen Verfahrensordnung nach § 7 
Absatz 5 dieser Satzung galt (altes Recht), abgelegt werden. Es werden Auf-
sichtsarbeiten nach altem Recht für den Erstversuch nur noch im März 2015, 
September 2015 und in den Schwerpunktbereichen 4 und 9 noch im März 
2016 angeboten, für den Verbesserungsversuch zudem im März 2016 und in 
den Schwerpunktbereichen 4 und 9 noch im September 2016. 

 
(2)  Die Anmeldung zu einer der Aufsichtsarbeiten im März 2015 oder September 

2015 (in den Schwerpunktbereichen 4 und 9 auch noch im März 2016) im 
Rahmen eines Erstversuchs gilt als Antrag, die Prüfung nach altem Recht ab-
zulegen. Dieser Antrag ist nach Ablauf der Anmeldefrist nicht widerruflich. 
Wurde die Universitätsprüfung bereits mit einer Aufsichtsarbeit begonnen, die 
benotet und deren Note dem Kandidaten mitgeteilt wurde, so wird die Prüfung 
nach den Bestimmungen des alten Rechts durchgeführt. 
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(3)  Meldet sich ein Studierender nach Erbringung der Studienarbeit zur mündli-

chen Prüfung, ohne sich vorher zu einer Aufsichtsarbeit angemeldet zu ha-
ben, gilt dies als Antrag, die Universitätsprüfung nach neuem Recht abzule-
gen. Dieser Antrag ist nach Ablauf der Anmeldefrist nicht widerruflich. 

 
(4)  Eine Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung nach § 17 Absatz 3 

a.F. dieser Satzung bleibt übergangsweise in der Form der Prüfung nach 
Maßgabe des alten Rechts möglich, so lange Aufsichtsarbeiten nach Absatz 1 
Satz 2 Bestandteil eines Verbesserungsversuchs sein können. 

 
(5)  Sollte in besonderen Ausnahmefällen ein gewichtiges Vertrauensschutzinte-

resse bestehen, dem die Übergangsregelung in Absatz 1 bis Absatz 4 nicht 
hinreichend Rechnung trägt, ist der Prüfungsausschuss ermächtigt, innerhalb 
von drei Jahren nach Inkrafttreten des neuen Rechts im Einzelfall die Anwen-
dung von Bestimmungen des alten Rechts anzuordnen.  

 
§ 22 Inkrafttreten 

 
Die Satzung der Universität Heidelberg über Ausbildung und Prüfung in den 
Schwerpunktbereichen im Studiengang Rechtswissenschaft vom 8. März 2004 (Mit-
teilungsblatt des Rektors vom 31. März 2004, S. 107), zuletzt geändert am 18. Juli 
2014 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 28. Januar 2015, S. 17), wird aufgehoben. 
Diese Satzung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 
des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
================================================================ 
 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Rektors vom 28. April 2015, S. 435 und geän-
dert am 03. Dezember 2015 (Veröffentlicht im Mitteilung des Rektors vom 15. De-
zember 2015, S. 1761).  
 


